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(54) SCHALT-VORRICHTUNG

(57) Bei einer Vorrichtung (1) als Schnittstelle für ei-
ne elektrisch betriebene Werkzeugmaschine oder ein
sonstiges elektrisches Gerät und einen Menschen zur
Umwandlung einer mechanischen Zustellbewegung (2)
in ein elektrisches Schaltsignal (12), bestehend aus:
einem Gehäuse (3), in dem mindestens eine Aussparung
(4) eingearbeitet ist, einer in dem Gehäuse (3) vorge-
spannt gehaltenen und im Bereich der Aussparung (4)
angeordneten Schnappscheibe (9), die im unbetätigten
Zustand in Richtung der Öffnung der Aussparung (4) aus-
gewölbt ist und einer in dem Gehäuse (3) angeordneten
Leiterplatte (10), die aus elektrisch leitfähigen Leiterbah-
nen (21, 22, 23, 24) gebildet ist, wobei, die Schnapp-
scheibe (9) im betätigten Zustand mit zwei Leiterbahnen
(23, 24) in einen elektrischen Wirkkontakt gelangt, soll
mittels einer Schnappscheibe (9)mindestens zwei elek-
trische Steuersignale generierbar sind.

Dies ist dadurch erreicht, dass vier der vorhandenen
Leiterbahnen (21, 22, 23, 24) räumlich voneinander ge-
trennt und paarweise zusammengeschaltet sind und je-
des Paar der Leiterbahnen (21, 22,) oder (23, 24) einen
Schaltkreis bilden,
dass senkrecht zu den vier Leiterbahnen (21, 22, 23, 24)
zwei zueinander beabstandete Stutzkörper (25, 26) vor-
gesehen sind, die in einer Ebene angeordnet sind, die
zwischen den vier Leiterbahnen (21, 22, 23, 24) und der
Schnappscheibe (9) verlaufen,
und dass die Schnappscheibe (9) während der Zustell-
bewegung von dem Stützkörper (25, 26) nach Art einer
Wippe abgestützt ist, derart, dass der außenseitig zu den
Stützkörpern (25, 26) verlaufende Bereich der Schnapp-

scheibe (9) von der ersten und zweiten Leiterbahn (21,
22) abgehoben ist und gleichzeitig die Schnappscheibe
(9) auf den inneren dritten und vierten Leiterbahnen (23,
24) aufliegt und mit diesen elektrisch verbunden ist.



EP 3 734 629 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Schalt-Vor-
richtung als Schnittstelle für eine elektrisch betriebene
Werkzeugmaschine oder ein sonstiges elektrisches Ge-
rät und einem Menschen zur Umwandlung einer mecha-
nischen Zustellbewegung in ein elektrisches Schaltsig-
nal nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Solche Schaltvorrichtungen haben sich in der
Vergangenheit als Schnittstelle zwischen Menschen und
elektrisch betriebenen Geräten bzw. Werkzeugmaschi-
nen bewährt, da diese zuverlässig Steuersignale gene-
rieren, wenn eine mechanische Zustellbewegung auf
diese erfolgt. Der konstruktive Aufbau und die Funktions-
weise solcher Schaltvorrichtungen können beispielswei-
se aus der EP 1 750 291 B1 entnommen werden. Die
Schaltvorrichtungen bestehen dabei aus einem Gehäu-
se, in dem eine Leiterplatte mit Kontakt- oder Leiterbah-
nen vorhanden ist. In dem Gehäuse sind eine oder meh-
rere Aussparungen eingearbeitet sind. In der jeweiligen
Aussparung ist eine Schnappscheibe aus einem elek-
trisch leitfähigen Werkstoff eingesetzt, die unter Vor-
spannung steht. Solche Schnappscheiben sind insbe-
sondere domförmig nach außen gewölbt, so dass die
Schnappscheiben aus der von der Gehäuseoberfläche
gebildeten Ebene überstehen und folglich von außen frei
zugänglich sind und folglich mechanisch betätigt werden
können. Die nach außen abstehenden Konturen der
Schnappscheiben können mittels Schaltmatten oder
sonstigen Betätigungselementen abgedeckt sein. Somit
ist die Kontur der Schaltoberfläche sowohl fühlbar als
auch visuell erkennbar.
[0003] Die Schnappscheibe bzw. der darüber liegende
Betätigungshebel bilden demnach eine Schaltfläche. Je-
der Schaltfläche kann dabei eine bestimmte Steuerfunk-
tion zugewiesen sein, die mittels entsprechend ausge-
stalteter Symbolik oder Beschriftung für den jeweiligen
Menschen als Benutzer erkennbar ist.
[0004] Im Inneren des Gehäuses ist eine Leiterplatte
angeordnet, die zwei Schaltkontakte aufweist. Diese
Schaltkontakte stehen üblicherweise aus der von der Lei-
terplatte gebildeten Ebene in Richtung der Schnapp-
scheiben über. Sobald die Schnappscheibe durch eine
entsprechend auf diese einwirkende mechanische Zu-
stellkraft in Richtung der Leiterplatte durchgebogen ist,
überbrückt die Unterseite der Schnappscheibe den Ab-
stand zwischen den beiden Schaltkontakten der Leiter-
platte. Somit entsteht ein elektrischer Kurzschluss, durch
den ein elektrisches Schaltsignal generiert und zur Steu-
erung an eine Werkzeugmaschine oder ein sonstiges
elektrisches Gerät weitergeleitet ist. Die Schaltkontakte
sind demnach im Bereich der maximalen Auswölbung
der Schnappscheibe angeordnet und verlaufen unmittel-
bar fluchtend unterhalb der Wölbung der Schnappschei-
be. Sobald die manuelle Zustellkraft auf die Schnapp-
scheibe nicht mehr einwirkt, springt die Schnappscheibe
in ihre Ausgangsposition aufgrund der in ihr gespeicher-
ten Vorspannkraft zurück.

[0005] Als nachteilig bei diesem konstruktiven Aufbau
hat sich herausgestellt, dass eine Schnappscheibe aus-
schließlich ein elektrisches Schaltsignal erzeugen kann,
denn die Schnappscheibe überbrückt entweder den Ab-
stand zwischen den beiden Schaltkontakten und erzeugt
dadurch das Schaltsignal oder die Schnappscheibe ist
von den beiden Schaltkontakten abgehoben bzw. beab-
standet, so dass dieser elektrische Kontakt geöffnet ist.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Schalt-Vorrichtung der eingangs genannten
Gattung derart weiterzubilden, dass mittels einer
Schnappscheibe mindestens zwei elektrische Steuersi-
gnale generierbar sind.
[0007] Diese Aufgabe ist durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils von Patentanspruch 1 gelöst.
[0008] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0009] Dadurch, dass vier der vorhandenen Leiterbah-
nen räumlich voneinander getrennt und paarweise zu-
sammengeschaltet sind und jedes Paar der Leiterbah-
nen einen Schaltkreis bilden, dass senkrecht zu den vier
Leiterbahnen zwei zueinander beabstandete Stutzkör-
per vorgesehen sind, die in einer Ebene angeordnet sind,
die zwischen den vier Leiterbahnen und der Schnapp-
scheibe verläuft, und dass die Schnappscheibe während
der Zustellbewegung von dem Stützkörper nach Art einer
Wippe abgestützt ist, derart, dass der außenseitig zu
dem Stützkörpern verlaufende Bereich der Schnapp-
scheibe von der ersten und zweiten Leiterbahn abgeho-
ben ist und gleichzeitig die Schnappscheibe auf den in-
neren dritten und vierten Leiterbahnen aufliegt und mit
diesen elektrisch verbunden ist, ist erreicht, dass die
Schnappscheibe sowohl in ihrer Ausgangsposition als
auch in ihrer durchgedrückten Schnappposition jeweils
verschiedene Leiterbahnen berührt und kurzschließt.
Dieser jeweilige Kurzschluss kann durch eine Steuerein-
richtung erkannt und in ein elektrisches Schaltsignal um-
gewandelt werden. Unbetätigt liegt somit eine elektrische
Kontaktierung der äußeren Leiterbahnen mit den jeweils
in den Eckbereichen der Schnappscheibe befindlichen
Beinchen vor, wohingegen bei der Betätigung der
Schnappscheibe durch Abheben der Beinchen von den
äußeren Leiterbahnen diese Kontaktierung sich öffnet,
während sich der Kontakt durch das Durchschwingen
der Schnappscheibe auf die mittleren Leiterbahnen
schließt und somit die zwei mittleren Leiterbahnen über
deren Trennung im Zentrum hinweg kurzschließt.
[0010] Wenn nämlich die Leiterplatte aus vier räumlich
voneinander getrennten Leiterbahnen besteht, die die
entsprechende Anordnung von Schaltkontakten aufwei-
sen und wenn zwischen den Schaltkontakten der ersten,
zweiten und der dritten oder vierten Leiterbahnen und
zwischen dem Zentrum des Gehäuses und dem Gehäu-
serand rechtwinklig zu den Leiterbahnen Stützkörper an-
geordnet sind, auf denen die Schnappscheibe nach Art
einer Wippe aufliegt, dann heben sich entweder die
Randbereiche der Schnappscheibe beim Durchdrücken
von den jeweiligen äußeren Leiterbahnen ab und die bei-
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den im Zentrum vorgesehenen Schaltkontakten werden
durch die Schnappscheibe kurzgeschlossen oder die
Schnappscheibe schließt im unbetätigten Zustand die
äußeren Leiterbahnen kurz, da diese auf den jeweiligen
Leiterbahnen aufliegt, so dass jede Schnappscheibe da-
durch zwei unterschiedliche Schaltsignale erzeugt.
[0011] Die derart definierte Bewegung der Schnapp-
scheibe, insbesondere deren Eckbereiche beim Herun-
terdrücken der Auswölbung der Schnappscheibe in Rich-
tung der beiden mittleren Leiterbahnen führt zu zwei un-
terschiedlichen Schaltsituationen, denen jeweils ein un-
terschiedliches Schaltsignal zugeordnet werden kann.
[0012] Es ist besonders vorteilhaft, die Leiterplatte und
deren vier Leiterbahnen als Stanzgitter aus einem elek-
trisch leitfähigen Werkstoff herzustellen und dieses
Stanzgitter nachfolgend mittels eines elektrisch isolie-
renden wirkenden Werkstoffes, beispielsweise Kunst-
stoff, zu umspritzen oder zu ummanteln. Dabei ist darauf
zu achten, dass Bereiche der Leiterbahnen, die der nach-
folgend eingebauten Schnappscheiben zugewandt sind,
von dem isolierenden wirkenden Werkstoff nicht abge-
deckt, sondern vielmehr frei zugänglich sind. Diese frei
zugänglichen Bereiche der Leiterbahnen dienen nämlich
als Schaltkontakte für die Schnappscheiben und zur Er-
zeugung der jeweiligen Kurzschlüsse. Das derart um-
spritzte Stanzgitter kann kostengünstig und präzise her-
gestellt sein, denn durch dessen Umspritzung entsteht
das Gehäuse und die zur Aufnahme der Schnappschei-
ben erforderliche Aufnahmeöffnung, in die die jeweilige
Schnappscheibe eingesetzt und lageorientiert arretiert
ist.
[0013] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel dargestellt, das nachfolgend näher
erläutert ist. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 eine Schalt-Vorrichtung bestehend aus ei-
nem Gehäuse, in dem eine im Wesentlichen
rechteckförmige Aussparung eingearbeitet
ist, aus einer in der Aussparung angeordne-
ten Schnappscheibe und aus vier räumlich
voneinander beabstandeten Leiterbahnen,
in perspektivischer Ansicht,

Figur 2 eine Draufsicht auf die Schalt-Vorrichtung
der Figur 1 mit zwei parallel und senkrecht
zu den vier Leiterbahnen verlaufenden
Stützkörpern, die an dem Gehäuse ange-
formt sind und die zwischen den Leiterbah-
nen und der Schnappscheibe verlaufen,

Figur 3a die Schalt-Vorrichtung gemäß Figur 1 im
Schnitt parallel und im Bereich der mittleren
Leiterbahnen im unbetätigten Zustand und,

Figur 3b die Schalt-Vorrichtung gemäß Figur 3a im
betätigten Zustand und

Figur 4 ein Herstellungsverfahren für die als Stanz-

gitter ausgestalteten Leiterbahnen und de-
ren Gehäuse für eine Vorrichtung gemäß
den vorgenannten Figuren.

[0014] In den Figuren 1 und 2 ist eine Schalt-Vorrich-
tung 1 als Schnittstelle für eine elektrisch betriebene und
nicht dargestellte Werkzeugmaschine oder ein sonstiges
elektrisches Gerät und einem Menschen zur Umwand-
lung einer mechanischen Zustellbewegung 2 in ein elek-
trisches Schaltsignal zu entnehmen. Die Vorrichtung 1
besteht dabei aus einem Gehäuse 3 und einer in dieses
eingearbeitete im wesentlichen rechteckförmigen Aus-
sparung 4. In der Aussparung 4 ist ein axial beweglich
an dieser gelagerter Betätigungselement 5 angebracht.
[0015] Zwischen dem Betätigungselement 5 und der
geschlossenen unteren Seite des Gehäuses 3 ist eine
Schnappscheibe 9 angeordnet, die aus einem elektrisch
leitfähigen Werkstoff hergestellt ist. Die Schnappscheibe
9 weist eine domförmige Auswölbung auf, die in Richtung
des Betätigungselementes 5 ausgestaltet ist und mit die-
sem wie nachfolgend näher erläutert zusammenwirkt.
Die Schnappscheibe 9 weist im Außenbereich domartig
ausgestaltete Beinchen auf. Die Auswölbung der
Schnappscheibe 9 überragt den Außenbereich bzw. die
Beinchen.
[0016] Insbesondere aus Figur 2 ist ersichtlich, dass
das Gehäuse 4 vier Leiterbahnen 21, 22, 23 sowie 24
abstützt. Die beiden äußeren ersten und zweiten Leiter-
bahnen 21 und 22 verlaufen dabei sowohl parallel zuein-
ander als auch parallel zu den beiden gegenüberliegen-
den Wänden der Aussparung 4. Im unbetätigten Zustand
liegt die Schnappscheibe 9 in den Eckbereichen 15 mit
Ihren Beinchen auf den äußeren Leiterbahnen 21, 22 auf
und bildet somit mit den äußeren zwei Leiterbahnen 21
und 22 einen geschlossenen elektrischen Kontakt, der
als erster elektrischer Schaltkreis definiert ist.
[0017] Die Leiterbahnen 21, 22, 23 und 24 liegen in
einer gemeinsamen Ebene.
[0018] Zwischen den beiden äußeren Leiterbahnen 21
und 22 sind die beiden innenliegenden und räumlich von-
einander getrennten dritten und vierten Leiterbahnen 23
und 24 vorgesehen, die im Bereich des Zentrums 6 der
Aussparung 4 voneinander beabstandet sind. In dem Be-
reich des Zentrums 6 weisen die beiden Leiterbahnen
23 und 24 jeweils einen Schaltkontakt 13 auf, die jeweils
mit der Schnappscheibe 9 zusammenwirken, wenn die
Auswölbung der Schnappscheibe 9 in Richtung des Zen-
trums 6 bewegt bzw. gedreht ist. Der Abstand zwischen
den beiden Schaltkontakten 13 wird folglich durch die
Schnappscheibe 9 überbrückt und es entsteht ein Kurz-
schluss. Dieser Schaltzustand ist als zweiter Schaltkreis
definiert.
[0019] Senkrecht zu den Leiterbahnen 21, 22, 23 und
24 sind Stützkörper 25 bzw. 26 angeordnet. Die Stütz-
körper 25 und 26 sind dabei jeweils als Steg ausgebildet,
der an der Innenwand der Aussparung 4 angeformt oder
befestigt ist. Die Stützkörper 25 und 26 verlaufen senk-
recht zu den vier Leiterbahnen 21, 22, 23 und 24. Zudem
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sind die Stützkörper 25 und 26 zwischen der Schnapp-
scheibe 9 und den Leiterbahnen 21, 22, 23 und 24 an-
geordnet.
[0020] Aus den Figuren 3a und 3b kann die jeweilige
Bewegung der Schnappscheibe 9 in Abhängigkeit von
der auf diese einwirkenden manuellen Zustellkräfte ent-
nommen werden. Gemäß Figur 3a befindet sich die
Schnappscheibe 9 in ihrer Ausgangsposition und eine
manuelle Zustellkraft 2 wirkt auf diese nicht ein. Die Bein-
chen der Schnappscheibe 9 liegen dabei in den Eckbe-
reichen 15 der Aussparung 4 auf den beiden äußeren
ersten und zweiten Leiterbahnen 21 und 22 auf, so dass
die jeweilige erste und zweite Leiterbahnen 21 bzw. 22
durch die Schnappscheibe 9 elektrisch kurzgeschlossen
sind. Dieser elektrische Schaltzustand kann über eine
elektrische Kontaktierung, wie beispielsweise einen Lö-
tanschluss 14, im äußeren Bereich des Gehäuses 4 an
den Enden der nach außen geführten Leiterbahnen 21,
22, 23, 24, abgegriffen und an eine nicht dargestellte
Steuereinrichtung zur Schaltung eines elektrischen Ge-
rätes weitergeleitet und dort ausgewertet und umgewan-
delt sein. Sobald auf die Schnappscheiben 9 oder das
von außen zugängliche Betätigungselement 5 eine me-
chanische Zustellkraft, beispielsweise durch einen
menschlichen Finger, einwirkt, ist die Schnappscheibe 9
in Richtung der beiden inneren dritten und vierten Leiter-
bahnen 23 und 24 durchgebogen. Die Schnappscheibe
9, insbesondere deren maximale Auswölbung, schnappt
demnach zwischen den beiden parallel zueinander ver-
laufenden und zueinander beabstandeten Stützkörpern
25 und 26 in Richtung der Leiterbahnen 23 und 24 durch,
taucht also zwischen den Stützkörper 25 und 26 hin-
durch, und zwar solange, bis die Unterseite der Schnapp-
scheibe 9 auf den beiden Schaltkontakten 13 der inneren
Leiterbahnen 23 und 24 aufliegt. Aufgrund der derart er-
zeugten Durchbiegung der Schnappscheiben 9 sind die
beiden Schaltkontakte 13 der inneren Leiterbahnen 23
und 24 elektrisch kurzgeschlossen und gleichzeitig ist
die Schnappscheibe 9 in den Eckbereichen 15 von den
beiden äußeren Leiterbahnen 21 und 22 abgehoben.
Demnach hat sich der Schaltzustand gegenüber der Aus-
gangssituation nach Figur 3a (erster Schaltkreis) verän-
dert und diese Schaltzustandsveränderung in den zwei-
ten Schaltkreis kann über die elektrische Kontaktierung
der mittleren zwei Leiterbahnen 23 und 24 in deren End-
bereich außerhalb des Gehäuses 3 auf eine Leiterplatte
an die Steuereinrichtung übermittelt werden bzw. von
dieser erfasst und ausgewertet sein. Die beiden Stütz-
körper 25 und 26 bilden demnach eine Dreh- bzw. Auf-
lagefläche für die Schnappscheibe 9, wodurch die
Schnappscheibe 9 in ihrer Bewegung in Richtung der
beiden inneren Leiterbahnen 23 und 24 nicht behindert
ist und gleichzeitig die äußeren Randbereiche der
Schnappscheibe 9 in den Eckbereichen 15 von den äu-
ßeren Leiterbahnen 21 und 22 abgehoben ist. Eine sol-
che Bewegung kann auch im technischen Sinne als eine
Art Wippe angesehen werden.
[0021] Um die elektrische Verbindung zwischen der

Schnappscheibe 9 und den jeweiligen Schaltkontakten
12, 13 zu verbessern, kann an der Unterseite der
Schnappscheibe 9 in deren Zentralbereich eine entspre-
chende Anformung in Form einer Wölbung oder Kuppel
vorgesehen sein.
[0022] In Figur 4 ist ein besonders kostengünstiges
Herstellungsverfahren für die Leiterplatte 10 abgebildet.
Die Leiterplatte 10 besteht aus einem Stanzgitter 20 aus
elektrisch leitfähigem Material. Folglich sind die vier Lei-
terbahnen 21, 22, 23 sowie 24 zunächst in einem Form-
werkzeug 19 lageorientiert zu positionieren und werden
anschließend mittels eines flüssigen Kunststoff-Werk-
stoffes 18 umspritzt oder ummantelt. Das Formwerkzeug
19 ist dabei derart ausgestaltet, dass zum einen das Ge-
häuse 3 mit der Aussparung 4 entsteht und zum anderen
gewisse Bereiche der Leiterbahnen 21, 22, 23 und 24
von dem elektrisch isolierenden wirkenden Kunststoff 18
nicht abgedeckt, also frei zugänglich sind. Diese derart
gebildeten freien Flächen der Leiterbahnen 21, 22, 23
und 24 dienen für die erfindungsgemäße Schalt-Vorrich-
tung 1 als Schaltflächen 12 und 13, denn die Schnapp-
scheibe 9 liegt im unbetätigtem Zustand auf den Schalt-
flächen 12 der beiden äußeren Leiterbahnen 21 und 22
- wie vorstehend erläutert - auf und wenn die Schnapp-
scheibe 9 durch die manuelle Zustellkraft 2 in Richtung
der beiden inneren Leiterbahnen 23 und 24 bewegt ist,
heben die äußeren Bereiche der Schnappscheibe 9 von
den Schaltflächen 12 ab und gelangen gleichzeitig in eine
elektrische Wirkverbindung mit den Schaltflächen oder
Kontakten 13 der beiden inneren Leiterbahnen 23 und
24. Eine solche Auswölbung der Schnappscheibe 9 wird
erst durch die beiden vorhandenen Stützkörper 25 und
26 ermöglicht, die eine Art Wippe für die Schnappscheibe
9 bilden.
[0023] Durch das erfindungsgemäße Herstellungsver-
fahren gemäß Figur 4 können gleichzeitig die Stützkörper
25 und 26 hergestellt sein. Die Stützkörper 25 und 26
verlaufen dabei zwischen den jeweiligen Schaltflächen
12 der beiden äußeren Leiterbahnen 21 und 22 sowie
den beiden Schaltflächen 13 der inneren Leiterbahnen
23 und 24 und sind etwa gleich weit von den jeweiligen
Schaltflächen 12 und 13 beabstandet.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) als Schnittstelle für eine elektrisch
betriebene Werkzeugmaschine oder ein sonstiges
elektrisches Gerät und einen Menschen zur Um-
wandlung einer mechanischen Zustellbewegung (2)
in ein elektrisches Schaltsignal (12), bestehend aus:

- einem Gehäuse (3), in dem mindestens eine
Aussparung (4) eingearbeitet ist,
- einer in dem Gehäuse (3) vorgespannt gehal-
tenen und im Bereich der Aussparung (4) ange-
ordneten Schnappscheibe (9), die im unbetätig-
ten Zustand in Richtung der Öffnung der Aus-
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sparung (4) ausgewölbt ist und
- einer in dem Gehäuse (3) angeordneten Lei-
terplatte (10), die aus elektrisch leitfähigen Lei-
terbahnen (21, 22, 23, 24) gebildet ist, wobei,
die Schnappscheibe (9) im betätigten Zustand
mit zwei Leiterbahnen (23, 24) in einen elektri-
schen Wirkkontakt gelangt,
dadurch gekennzeichnet,

dass vier der vorhandenen Leiterbahnen (21, 22,
23, 24) räumlich voneinander getrennt und paarwei-
se zusammengeschaltet sind und jedes Paar der
Leiterbahnen (21, 22,) oder (23, 24) einen Schalt-
kreis bilden.
dass senkrecht zu den vier Leiterbahnen (21, 22,
23, 24) zwei zueinander beabstandete Stutzkörper
(25, 26) vorgesehen sind, die in einer Ebene ange-
ordnet sind, die zwischen den vier Leiterbahnen (21,
22, 23, 24) und der Schnappscheibe (9) verlaufen,
und dass die Schnappscheibe (9) während der Zu-
stellbewegung von dem Stützkörper (25, 26) nach
Art einer Wippe abgestützt ist, derart, dass der au-
ßenseitig zu den Stützkörpern (25, 26) verlaufende
Bereich der Schnappscheibe (9) von der ersten und
zweiten Leiterbahn (21, 22) abgehoben ist und
gleichzeitig die Schnappscheibe (9) auf den inneren
dritten und vierten Leiterbahnen (23, 24) aufliegt und
mit diesen elektrisch verbunden ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste und zweite äußere Leiterbahn (21,
22) parallel zueinander verlaufen, dass die dritte und
vierte innere Leiterbahn (23, 24) parallel zu der ers-
ten und zweiten Leiterbahn (21, 22) und zwischen
diesen angeordnet sind, dass die dritten und vierten
Leiterbahnen (23, 24) fluchtend zueinander verlau-
fen und im Bereich des Zentrums (6) der Aussparung
(4) ausgerichtet und dort räumlich voneinander ge-
trennt sind,

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die vier Leiterbahnen (21, 22, 23, 24) in einer
gemeinsamen Ebene angeordnet sind und dass der
Außenumfang der Schnappscheibe (9) im unbetä-
tigten Zustand auf der ersten und zweiten Leiterbahn
(21, 22) in den Eckbereichen der Aussparung (4) auf
den äußeren Leiterbahnen 21 und 22 aufliegt.

4. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stützkörper (25, 26) als Stege ausgebildet
sind und dass die Stege (25, 26) an der Innenwand
der Aufnahmeöffnung (4) des Gehäuses (3) befes-
tigt oder an diese eingearbeitet sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schnappscheibe (9) domförmig nach au-
ßen gebogen ist und entgegen der Bewegungsrich-
tung durch das Druckstück (5) vorgespannt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterplatte (10) als Stanzgitter (20) beste-
hend aus den vier Leiterbahnen (21, 22, 23, 24) her-
gestellt ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stanzgitter (20) mit einem elektrisch iso-
lierenden Werkstoff, vorzugsweise aus Kunststoff,
umspritzt oder ummantelt ist, dass Bereiche der Lei-
terbahnen (21, 22, 23, 24) in Richtung der Schnapp-
scheibe (9) offen bzw. frei zugänglich sind und dass
die frei zugänglichen Bereiche der Leiterbahnen (21,
22, 23, 24) als Schaltflächen (12, 13) für die
Schnappscheibe (9) dienen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stutzkörper (25, 26) zwischen den Schalt-
flächen (12, 13) angeordnet sind und gleich weit zu
den Schaltkontakten (12) der ersten und zweiten Lei-
terbahnen (21, 22) und der Schaltkontakte (13) der
dritten und vierten Leiterbahnen (23, 24) beabstan-
det ist.
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